




















































 Erste Bürgermeisterin oder erster Bürgermeister soll werden:

 Erste Bürgermeisterin oder erster Bürgermeister soll werden:















































Müller Thomas, Zahnarzt, Stellvertreter des Landrats 















– insgesamt wurden

2.4.1.2

Der  nächste  Wahlbrief  wurde  immer  erst  dann  geöffnet,  wenn  der  Briefwahlvorstand  den  vorhergehenden
abschließend behandelt hatte.

2.4.2 Es wurden keine weiteren Wahlbriefe überbracht.

Eine Beauftragte/Ein Beauftragter der Gemeinde/Stadt überbrachte bis 18 Uhr weitere

Sie wurden entsprechend Nr. 2.4.1 behandelt.

2.4.3 Die Gesamtzahl der zur Auswertung vorgelegten Wahlbriefe betrug

Anzahl

der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Briefwahlurne gelegt und der Wahlschein von einer Beisitzerin/einem
Beisitzer gesammelt.

Anzahl

Anzahl

Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk "Nur Landkreiswahl" oder „L“ versehen –

Wahlbriefe.

Wahlbriefe.

2.3 Wahlbriefe und Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine

Der Briefwahlvorstand stellte weiter fest, dass ihm von der Gemeinde/Stadt

Verzeichnis(se) der für ungültig erklärten Wahlscheine,

Nachtrag/Nachträge zu diesem/n Verzeichnis(sen)

übergeben worden waren.

2.4 Öffnen und Prüfen der Wahlbriefe

2.4.1

2.4.1.1

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Eine  Beisitzerin/Ein  Beisitzer  öffnete  die  Wahlbriefe  einzeln  und  nacheinander  und  entnahm  ihnen  Wahlschein  und
Stimmzettelumschlag.  Wenn  der  Wahlschein  in  einem  Verzeichnis  für  ungültig  erklärter  Wahlscheine  nicht  oder  mit
dem  Hinweis,  dass  die  Stimme  für  die  Briefwahl  gültig  ist,  aufgeführt  war,  der  Wahlschein  und  der
Stimmzettelumschlag eindeutig gültig waren und auch keinen Anlass zu Bedenken gaben, wurde:

auf  dem  Wahlschein  in  dem  dafür  vorgesehenen  Feld  ein  Stimmabgabevermerk  angebracht;  bei  jedem  Wahlschein
wurde  auch  darauf  geachtet,  ob  er  für  die  Gemeinde-  und  die  Landkreiswahl  galt.  Galt  er  nur  für  die  Landkreiswahl,
wurde auf dem Stimmzettelumschlag jeweils der gleichen Stelle vermerkt: "Nur Landkreiswahl" oder „L“; auf dem

Wahlbriefe,

bei jedem Wahlschein darauf geachtet, ob er für die Gemeinde- und die Landkreiswahl galt. Galt er nur für die Land-
kreiswahl, wurde auf dem Stimmzettelumschlag an jeweils der gleichen Stelle vermerkt: „Nur Landkreiswahl“ oder „L“; 

Eine beauftragte Person der Gemeinde/Stadt überbrachte bis 18 Uhr weitere                     Wahlbriefe.
Anzahl



2.5 Zurückweisung und Zulassung von Wahlbriefen:

2.5.1 Es wurden gegen keinen Wahlbrief Bedenken erhoben.

Es wurden gegen insgesamt

2.5.1.1 Davon wurden durch Beschluss des Briefwahlvorstands zurückgewiesen

Anzahl

Wahlbriefe Bedenken erhoben.

Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger
Wahlschein beigefügt war, Nr.

Wahlbriefe, weil die Versicherung an Eides statt nicht
unterschrieben war,

Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein
Stimmzettelumschlag beigefügt war,

Wahlbriefe, weil weder der Wahlbriefumschlag noch der
Stimmzettelumschlag verschlossen waren,

Wahlbriefe, weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettel-
umschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und mit der
vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener
Wahlscheine enthielt,

Wahlbriefe, weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt
worden war,

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

bis

bis

bis

bis

bis

bis

(Hinweis: Ist im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine vermerkt, dass
der Wahlbrief nicht zurückgewiesen werden darf, handelt es sich nicht um einen
Fall von Alternative 2!)

+

+

+

+

+

2.5.1.2

behandelt.  War  Anlass  der  Beschlussfassung  der  Wahlschein,  wurde  der  Wahlschein  nummeriert  und  der
Niederschrift beigefügt.

2.5.2

– samt Inhalt ausgesondert,
– mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund versehen,
– wieder verschlossen,
– fortlaufend nummeriert

Anzahl

Davon wurden durch Beschluss des Briefwahlvorstands Wahlbriefe zugelassen und entsprechend Nr. 3

Wahlbriefe, weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war,
der ein besonderes Merkmal aufwies oder einen deutlich
fühlbaren Gegenstand enthielt,

Wahlbriefe insgesamt.

Nr. bis

Die zurückgewiesenen Wahlbriefe nach Nr. 2.5.1.1 wurden

+

=

2.5.1.3   Weitere Wahlbriefe wurden beschlussmäßig behandelt und zugelassen, weil sich Stimmzettel außerhalb 
des Stimmzettelumschlags befanden. Die Stimmzettel wurden mit einem Vermerk versehen, in den Wahlbrief- 
umschlag gelegt, von einem Beisitzer in Verwahrung genommen und später der Niederschrift beigefügt. Die Stimm-
zettelumschläge wurden entsprechend Nr. 3 behandelt.

Anzahl



C Ungültige Stimmzettel (einschließlich der Stimmzettelumschläge nach Nr. 3.3.2)

E Abgegebene Stimmzettel zusammen (D + C)

D 10

Gültige Stimmen insgesamt (D 01 + D 02 usw.)

1 3

Ord-

nungs-
zahl

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname)

4 5

Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

gültige
Stimmen

4.2 STIMMEN (siehe Nrn. 3.3 bis 3.9)

2

D 01

D 02

D 03

D 04

D 05

D 06

D 07

D 08

D 09

D

Huber, Hans A-Partei 215

Meier, Marianne B-Partei 310

Fischer, Karl C-Partei 195

Vogler, Inge D-Partei 305 

1025

33

1058

D 01

D 02

D 03

D 04

D 05

1 3

Ord-

nungs-

zahl
Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

Gültige Stimmzettel
Wahlvorschlag
unverändert

gekennzeichnet

innerhalb eines
Wahlvorschlags

verändert

4 5 6

gültige
Stimmen

insgesamt

2

B Wähler

4.1 WÄHLER (siehe Nr. 3.2)

4.2 STIMMEN (siehe Nrn. 3.3 bis 3.12)

A-Partei 80 20 1860

B-Partei 40 10 735

 Wählerinnen und Wähler

4.1 WÄHLERINNEN UND WÄHLER (siehe Nr. 3.2)

 4.3 STIMMEN (siehe Nrn. 3.4 bis 3.12)



28.02.26

B. Hoffer



D 01

D 02

D 03

D 04

1 3

Ord-

nungs-

zahl
Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

Gültige Stimmzettel
Wahlvorschlag
unverändert

gekennzeichnet

innerhalb eines
Wahlvorschlags

verändert

4 5 6

gültige
Stimmen

insgesamt

2

4.2 STIMMEN (siehe Nrn. 3.3 bis 3.12)

Ergebnis der auf die einzelnen sich bewerbenden Personen entfallenen gültigen Stimmen (siehe Nr. 3.12)

Wahlvorschlag Nr.

Lfd.
Nr.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Familienname, Vorname

Summe

Die Gesamtstimmenzahl wurde in Nr. 4.2 Kennbuchstabe  D 01  in Spalte 6 übertragen.

Stimmen

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Summe

Gesamtstimmenzahl

F

Kennwort

Lfd.
Nr. Familienname, Vorname Stimmen

1

 A-Partei 80 20 1860

 B-Partei 40 10 735

Frisch, Karl 267

Hofmann, Elisabeth 210

Oberer, Benedikt 226

A-Partei

1860

usw.

usw.



4

Kennbuch-
stabe

Bezeichnung

B Wähler

Anzahl

4.1 WÄHLER (siehe Nr. 3.2)

Ergebnis der Briefwahl (Wahl des ersten Bürgermeisters / Oberbürgermeisters)

C Ungültige Stimmzettel (einschließlich der Stimmzettelumschläge nach Nr. 3.3.2)

E Abgegebene Stimmzettel zusammen (D + C)

D 10

Gültige Stimmen insgesamt (D 01 + D 02 usw.)

1 3

Ord-

nungs-
zahl

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname)

4 5

Name des Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

gültige
Stimmen

4.2 STIMMEN (siehe Nrn. 3.3 bis 3.9)

2

D 01

D 02

D 03

D 04

D 05

D 06

D 07

D 08

D 09

D

 – (Ober-)Bürgermeisterwahl –

4.1 WÄHLERINNEN UND WÄHLER (siehe Nr. 3.2)

Wählerinnen und Wähler 1058

Huber, Hans A-Partei 215

Meier, Marianne B-Partei 310

Fischer, Karl C-Partei 195

Vogler, Inge D-Partei 305 

1025

33

1058






